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RS OGH 1974/5/8 5Ob101/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1974

Norm

ZPO §228 B8

Rechtssatz

Eine Feststellungsklage des Inhalts, daß die Beklagte einen zunächst

geltend gemachten Anspruch auf Zahlung von S ..... beim BG X im Rechtsstreit ..... als Zessionarin zu vertreten habe, ist

unzulässig.

Entscheidungstexte

5 Ob 101/74
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